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— Wird die Begutachtung angeordnet, ist mit dem Chef
arzt der Gesundheitseinrichtung oder dessen Stellver
treter abzustimmen, ob eine stationäre Einweisung er
forderlich ist oder ob eine ambulante Untersuchung 
(z. B. bei Nichtinhaftierten) ausreichend ist.

— Bei der Anordnung der Begutachtung werden an den 
Gutachter konkrete Fragen gestellt, die die für die Be
weisführung wichtigsten Punkte erfassen.

— Bei stationärer Einweisung gewährleistet der Leiter 
der zuständigen Untersuchungshafteinrichtung die un
verzügliche Überführung des Verhafteten.

— Der ärztliche Direktor sichert, daß die Begutachtung 
vorrangig in der mit dem Gutachter abgestimmten 
Frist erfolgt.

— Dem zuständigen Richter oder Staatsanwalt wird ggf. 
das Ergebnis der Begutachtung vor schriftlicher Ab
fassung des Gutachtens in einer Varabinformation mit
geteilt (insbesondere dann, wenn im Ergebnis der Be
gutachtung die Zurechnungsfähigkeit bejaht wird).

•
Trotz erreichter Fortschritte bei der Anforderung und

Erstattung psychiatrischer Gutachten sind — wie die Ein
schätzung der Praxis ergibt — weitere Anstrengungen

notwendig, um durchgängig die Qualität und Rationalität 
der Arbeit auf diesem Gebiet zu sichern. Die gemeinsa
men Bemühungen schließen dabei die Notwendigkeit ein, 
einige der anstehenden theoretischen und praktischen 
Probleme weiter zu diskutieren und einer Lösung zuzu
führen.

1 Dieses Thema war auch Gegenstand eines Lehrgangs für foren
sische Psychiatrie, den die Akademie für ärztliche Fortbildung 
der DDR im Oktober 1979 unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Hans 
S z e w c z y k  in Ahrenshoop durehführte. Die zur forensisch
psychiatrischen Begutachtung auf diesem Lehrgang gehaltenen 
Vorträge und die Ergebnisse der Diskussion dazu haben die 
Verfasser im folgenden Beitrag mit berücksichtigt.

2 Vgl. dazu auch den Beschluß des Präsidiums des Obersten Ge
richts über die Voraussetzungen für die Beiziehung von foren
sischen Gutachten zur Prüfung der Zurechnungsfähigkeit (§§ 15, 
16 StGB) und der Schuldfähigkeit (§ 66 StGB) von Tätern vom 
30. Oktober 1972 (OGSt Bd. 13 S. 10; NJ-Beilage 4/72 zu Heft 22).

3 Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang die im Bezirk Halle 
geübte Praxis, daß der Gutachter darüber informiert wird, ob 
die Ergebnisse des Gutachtens berücksichtigt worden sind oder 
nicht. Vgl. dazu G. Jahn/H. Späte/R. Trautmann, „Psychia
trische Gutachten — schneller, kürzer und in guter Qualität“, NJ 
1979, Heft 12, S. 550 f.

4 Vgl. dazu G. Jahn/H. Späte/R. Trautmann, a. a. O.; G. BeCker, 
„Interdisziplinäre Zusammenarbeit von Juristen und Medizi
nern“, NJ 1979, Heft 12, S. 549; U. Roehl, „Zur gesellschaftlichen 
Stellung der interdisziplinären Zusammenarbeit von Juristen 
und Medizinern“, NJ 1978, Heft 10, S. 427.
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Die Aufklärung der Ursachen und Bedingungen der Straf
tat — darin eingeschlossen der Motive und Einstellun
gen — trägt dazu bei, die Handlung rechtlich richtig zu 
beurteilen, ihre sozial-negative Qualität und ihre Schwere 
richtig zu bewerten und so auch — worauf hier nicht ein
gegangen werden kann — die dem entsprechend gerechten 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit aus
zusprechen. Das Plenum des Obersten Gerichts hat in die
sem Zusammenhang erneut darauf hingewiesen, „daß die 
Gerichte eine hohe Verantwortung bei der Vorbeugung 
der Jugendkriminalität tragen. Eine wesentliche Voraus
setzung für die wirksame Prophylaxe ist die Aufdeckung 
der Ursachen und Bedingungen der Straftaten junger 
Menschen sowie die Einleitung von Maßnahmen zu ihrer 
Überwindung“.1 Deshalb geht es auch bei der Beurteilung 
strafbaren Handelns Jugendlicher stets um die rechtliche 
Bewertung begrenzter realer sozialer Zusammenhänge da
hingehend, ob und inwieweit die Ursachen und Bedingun
gen der konkreten Straftat Einfluß auf die verantwor
tungslose Entscheidung und so auf den Grad des Ver
schuldens gehabt haben (vgl. § 5 Abs. 2 StGB).

Deshalb ist auch immer der konkrete Stand der Per
sönlichkeitsentwicklung des jeweiligen jugendlichen Straf
täters zu beachten, der von vielfältigen gesellschaftlichen 
und individuellen Faktoren (Ausbildungsniveau, Über
tragung von Aufgaben und Pflichten, besondere Entwick
lungsmöglichkeiten u. a.) abhängt und individuell sehr un
terschiedlich ist.

Berücksichtigung objektiver Einflüsse 
auf die Tatentscheidung

Die Berücksichtigung der Ursachen und Bedingungen der 
Straftat bei der Feststellung des Grades der Schuld trägt 
der Tatsache Rechnung, daß zwar das menschliche Han
deln generell objektiv determiniert ist, aber die Begehung 
einer Straftat vor allem immer zugleich auch das Ergebnis 
der eigenen Entscheidung des Straftäters in einer kon
kreten Handlungssituation ist, mit der er sich verantwor
tungslos über die auch ihm gegebene Möglichkeit zu ge

sellschaftsgemäßem Handeln hinweggesetzt hat.2 Eine 
Straftat ist also — auch bei jungen Menschen — nicht nur 
als Folge des Einflusses äußerer Ursachen und Bedingun
gen anzusehen. Sie ist vielmehr stets als das Ergebnis 
einer nicht den gesellschaftlichen Anforderungen ent
sprechenden subjektiven Verarbeitung der objektiven 
Einflüsse, der äußeren Bedingungen, der sozialen Umwelt, 
der Erziehungsverhältnisse durch den Straftäter zu ver
stehen. Dabei unterscheiden wir die objektiven Einflüsse 
auf die Persönlichkeitsentwicklung (oft auch als Lebens
situation bezeichnet) und die aktuellen äußeren Einflüsse 
zur Tatzeit, die sog. Handlungssituation. Davon ausgehend 
interessieren Ursachen und Bedingungen für die Fest
stellung strafrechtlicher Verantwortlichkeit immer nur in
soweit, wie sie subjektiv verarbeitet wurden, und inwie
weit der einzelne Straftäter fähig war, dies in richtiger 
Weise zu tun bzw. inwieweit ihm das erschwert war. Die 
rechtlichen Bewertungsmaßstäbe für die Beurteilung des 
Ausmaßes des Verschuldens gibt uns das Strafrecht, das 
ausdrücklich besondere äußere oder innere Bedingungen 
als schuldmindemd oder -ausschließend berücksichtigt 
(vgl. z. B. §§ 10, 14 StGB) und auch vorschreibt, den indi
viduellen Entwicklungsstand des betreffenden Jugend
lichen zu beachten (§ 65 Abs. 3 StGB).

Es geht also bei der Aufklärung der Ursachen und Be
dingungen der Tat für die Schuldfeststellung um das Er
kennen der eigenen, zurechenbaren Leistung, den Anteil 
zu verantwortender Selbstbestimmung bei der Entschei
dung zur Tat im Zusammenhang mit dem Einfluß von 
Außendeterminanten, die — ohne die Schuld auszu
schließen (das Vorliegen der Schuldfähigkeit vorausge
setzt) — zur einzelnen Tatentscheidung beigetragen haben.

Zunächst ist es wichtig, tat- und zeitbezogen die äuße
ren Bedingungen festzustellen. Diese Kenntnis ermöglicht 
es einzuschätzen, welche objektiven Handlungsalternati
ven der Täter überhaupt sah. Für die Beurteilung der 
Schuld des jugendlichen Straftäters ist bedeutsam, ob die 
konkrete Entscheidung zur Tat mehr oder weniger spon
tan, also aus einer unmittelbar wirkenden Situation her
aus, oder im Zusammenhang mit mehr oder weniger um-


